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Gebiet der neuen Technik in brei
terem Umfange wahrnehmen kön
nen.
In diesem Zusammenhang sei jedoch 
darauf verwiesen, daß ein Betrieb 
für die Verwirklichung großer Vor
haben in der Regel erhebliche Mittel 
benötigt. Nicht in allen Betrieben 
reicht der Fonds für die Entwick
lung der Produktion dazu aus, um
fassende technische Maßnahmen 
durchzuführen. Daher wäre es 
zweckmäßig, in den großen Betrie
ben, die zu den Entwicklungszwei
gen gehören, einen höheren Prozent
satz für die Amortisationsabführun
gen festzulegen, die in dem Fonds 
für die Entwicklung der Produktion 
verbleiben.
Es ist alarmierend, wenn es mitun
ter vorkommt, daß Betriebe nicht 
nur kein Interesse an der Nutzung 
der Errungenschaften der Wissen
schaft und Technik zeigen, sondern 
sich sogar dagegen wehren, weil sie 
mit großen Aufwendungen, Verteue
rung der Produktion usw. verbunden 
sein kann. Das ist eine besorgnis
erregende Erscheinung, der im Pro
zeß der Durchführung der Reform 
unverwandte Aufmerksamkeit ge
widmet werden muß. Eine Verteue
rung der Erzeugnisse führt zur Ver
minderung der Rentabilität und des 
Gewinns. Das aber verringert die 
Mittel, die der Betrieb für die ma
terielle Stimulierung der Beschäftig
ten verwenden kann. Auf diese Wei
se ergibt sich, daß der technische 
Fortschritt in manchen Fällen die 
Wirkung der materiellen Stimuli für 
die Entwicklung der Produktion ab
schwächt. Das setzt das Interesse des 
Betriebes an der Einführung der 
neuen Technik in die Produktion 
herab. Diesem Faktor muß in der 
Struktur der Betriebsfonds Rech
nung getragen werden. Im Fonds für 
die Entwicklung der Produktion 
müssen Mittel vorgesehen werden, 
um die Aufwendungen zu ersetzen, 
die in Verbindung mit der Einfüh
rung der Errungenschaften des tech

nischen Fortschritts in die Produk
tion erwachsen.4
Im übrigen ist diese Erscheinung nur 
vorübergehender Natur. Der Sinn der 
Anwendung eines wissenschaftlich- 
technischen Ergebnisses besteht dar
in zu erreichen, daß sich die Pro
duktionskennziffern letztlich verbes
sern und der Betrieb einen spürba
ren Vorteil erzielt. Hieraus ist er
sichtlich, wie wichtig die Frage nach 
den Quellen ist, aus denen die vor
übergehenden Kosten gedeckt wer
den sollen, wenn der Betrieb nicht 
in der Lage ist, mit eigenen Mitteln 
auszukommen.
Im Zusammenhang damit ergibt sich 
das Problem, wie die Finanzierung 
der Prozesse zur Einführung der 
neuen Technik rechtlich geregelt 
werden soll.
Die Ordnung für den Betrieb gab 
diesem das Recht, einen Bankkredit 
für die Einführung der neuen Tech
nik aufzunehmen (Punkt 60). Um 
dieses Recht vollständiger wahrneh
men zu können, müssen für den Be
trieb auch bestimmte Voraussetzun
gen geschaffen werden. In letzter Zeit 
wurden mit der Durchführung der 
W irtschaf tsref orm gesetzgeberische 
Maßnahmen getroffen, die die Auf
nahme eines Bankkredits für die 
Einführung der neuen Technik sti
mulieren. Die für ein Darlehen ge
währte Frist wurde verlängert. 
Durch Verordnung des Ministerrates 
der UdSSR vom 3. April 1967 wurde 
es der Staatsbank der UdSSR und 
der Bank für Bauwesen der UdSSR 
gestattet, Betrieben und Organisa
tionen Kredite für die Einführung 
der neuen Technik auch unabhängig 
vom Vorliegen einer überfälligen 
Darlehensverschuldung zu gewäh
ren.5 Eine Neugestaltung erfuhr 
Punkt 42 des Beschlusses des ZK der
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